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die dunklen Uniformen der Bergknappen und die bunte Landestracht
der Frauen enmen maleriſchen AInblick darbietet dem gewerb⸗
reichen en wurde hon IM Mittelalter der St Anna Tag
mit beſonderer Feierlichkeit begangen. Im ꝗ

.

ahre 1494 erwirkte
Friedrich „der eiſe“ emn Breve, um, M Sachſen den Anna⸗Tag
als Feiertag zu begehen Eine ihm geſchlagene Münze mit dem
Bildniſſe der Heiligen führt den Namen „Annapfennig“ Auch
alte Siegel und Wappen der Braunſchweig, deren Patronin
die heil ung iſt, zeigen das ild der Heiligen.

Wegen thre mütterlichen Charakters ird die heil Anna
als die Beſchützerin der rmuth angeſehen und als die Helferin

der Noth angerufen. Gerade die Stände aben ſie zur
Patronin ewählt, vielen Gegenden die Dienſtboten und auch
die Iu Zeit errichteten Arbeiterinnen Vereine Iu den Rhein⸗
landen In Vlämiſch Belgien ird der Anna Tag ſchon ſeit
eY Zeit von den armen Spitzenklöpplerinnen Ur En gemein⸗
ames Feſt gefeier In Oeſterreich namentlich M Kärnten ind die
„Annaſträuße“ üblich die den zahlreichen Frauen überreicht werden
E NIN Annafeſte ihren Namenstag feiern NII Newbury Eng⸗
land hat ſich NI Annafeſte noch die humoriſtiſche ahl ernes
07 Bartlemas erhalten; chöner als die in's Rohe fallende
Majorfahrt war der Zug, welcher früher am eſttage der heil Anna

Friedungen die Wanderung der zwö b  E darſtellte
Auch wird die hei Inna IU vielen Gegenden von den Iffern

als Nothhelferin verehrt M den 3u threr Ehre erbauten Anna⸗
kapellen beten die Schiffer ernne glückliche ahr und um Ab
wendung der Gefahr Da die heil Anna beſonders als die Be
ſchützerin der Armen ange ehen wird ſo hat ihre Ver⸗
ehrung u den weiteſten Kreiſen ſich eingebürgert namentlich nehmen
arme itwen IM Gebete ihre Zuflucht zu der Fürbitte der heil
Inna von welcher um thren mütterlichen Sinn zu preiſen erne
liebliche Legende berichtet daß ſie nach dem Bethlehemitiſchen Kinder⸗
morde die Leichen der Kinder beſtattet hgabe In dieſen Gebräuchen
und Volksfeſten iſt En reicher Schatz chöner Volkspoeſie und wahrer
Volksfreude geborgen wer ſie zerſtört macht das Volksleben
und freudeloſer

aſtoral Fragen und Fülle
(Gewiſſensfall, betreffend einen gefundenen und

ieder ing. ertu Nde auf dem Fried⸗
hof I aufgeworfenem Grabhügel Eenen werthvollenRing. Er nimmt denſelben als errenloſes Gut an ſich Da EL 1e
doch der Rechtmäßigkeit ſeiner Handlungsweiſe zweifelt, ob ſich
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den Ring ohne weiters wirklich habe aneignen können, E geht um
Löſung ſeines elfe den Pfarrer Dieſer läßt ſich den Ringgeben in der Abſicht, denſelben zu verkaufen und den Erlöos aufSeelenmeſſen 3u Gunſten des Verſtorbenen 3u verwenden, deſſenEI  E v der Ring zugehört habe Auf dem Wege zur 1edoch verliert der Pfarrer den ing; auf dieſe Weiſe geht ſowoAlbert, als auch die Cele des Verſtorbenen leer aus ragſich ob die Handlungsweiſe des Pfarrers richtig war, und ob 7⁷
etwa nachträglich zu irgend welchem Atze verpflichtet iſt

rörterung. Die rage, um E eS ſich hier handelt,iſt eine Als Hauptfrage TY dieſe auf, ob nämlich die
Beſtimmung, we  e der Pfarrer über das Kleinod traf,‚ richtig
war, oder ob ſie eine Rechtsverletzung irgend einem berechtigten
Eigenthümer gegenüber enthielt, mit anderen orten: Wer war der
berechtigte Eigenthümer des inges? Eine zweite, aber nebenſächliche
rage iſt die, ob durch den Verluſt des Ringes irgend eine Erſatzpflicht erwachſen ſei

Die Löſung der Hau  rage hängt davon ab, In welche ate
gorie von aufgefundenen en der Ring ehört, ob eLr zu den
verlorenen Sachen zählen iſt, E ihren Herrn und igen  2
thümer noch bewahrt haben, oder zu den verlorenen und herrenlos
gewordenen Sachen, oder zu den Schätzen, welche naturrechtlich
zwar auch herrenlos ſind, durch poſitive Landesgeſetze aber beim
Auffinden ſe ihren Eigenthümer erhalten. Im Erſteren Falle 0
der Ring ſeinem Herrn zurückgegeben oder für ihn aufgehoben werden
müſſen; Im zweiten 0 waäre vollſtändig das Eigenthum des
Albertus geworden, Im Litten Falle U Albertus einen Mit

Rin
anſpruch, aber nicht das ausſchließliche Eigenthumsrecht an dem

In die erſte oder ihr doch gleichwerthige Kategorie würde der
aufgefundene Ring a) dann 3u etzen ſein, wenn keine Indicien vor
liegen, daß derſelbe von einer Leiche ſtamme, ondern die Annahme
ſich aufdrängte, daß der Ring von einem Beſucher des Friedhofes
dort verloren wurde: die Sache bleibt alsdann im Eigenthum des
Verlierers, alls ſeine Perſon erkennbar oder auffindbar iſt; on
kann nach Ablauf genügender der Finder den aufgefundenen
Gegenſtan als ſein Eigenthum behandeln und zu ſeinem Eigenthum
machen.“ b) In gleicher Weiſe würde insgemein zu verfahren ſein,
enn der Ring nach en nzeichen einer Leiche zugehörte,
aber auf einem noch benützten oder doch Unverletzt gebliebenem ried⸗
hofe aufgefunden wurde. Wenn nämlich die Art und Weiſe oder

10 Vergl. ber das Finden verlorner Sachen 8 on POs
69, Müller B II 103, Lehmkuhl theol mor II. 91 uind 916
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der nächſte Ort des Fundes oder auch ſonſtige Kennzeichen Uun
zweifelhaft darauf hinweiſen, daß der Ring von der Leiche eines
Angehörigen einer noch lehenden Familie herrührt: ſo iſt das end
durch die zufällige Verletzung des Grabes und der Leiche nicht Aaus
dem Eigenthumsrecht jener Familie herausgetreten. Daß dasſelbe
der Leiche als mu mitgegeben wurde, ar noch nicht ern Auf
geben des Eigenthums; CS war UL eine beſtimmte Art der Ver
wendung; dieſe Verwendung als Schmuck der El aufhört,
ſo ntfällt das Verfügungsrecht dem bisherigen Eigenthümer, der
fortlebenden Familie, dadurch nicht: eS ſei denn, daß andere That⸗
en vorliegen, E auf ein völliges lufgeben des Eigenthums⸗
rechtes ſchließen ließen. Wäre durch das Mitgeben von Kleinodien
als Leichenſchmuck das Eigenthumsrecht verwirkt, ſo würde 10 der⸗
jenige keine Ungerechtigkeit begehen, der Urz nach ſtattgefundener
Beerdigung die El beraubte; und doch wird olches überall als
ein nicht gewöhnlicher Diebſtahl, ondern als eine höchſt frevelhafte
E und Eigenthumsverletzung angeſehen. Die Leiche, oder der
Verſtorbene iſt aber ni Rechtsträger 0 zeitlicher Dinge, mithin
muß ES die hinterbliebene Familie ſein Alſo ihr waäre auch In
unſerem Falle der aufgefundene Ring zu reſtituiren.

Anders jedoch geſtaltet ſich die ache, wenn CS ich Um einen
Fundort handelt, der zwar ein riedho geweſen iſt, der aber jetzt
anderen Zwecken dient. Die etwa dort beſtehenden Gräber ſind ent.
weder ni mehr unterſcheidbar, oder * ſind verlaſſene Gräber,
auf welche die etwa noch lebenden Familien einen Re

anſpru
mehr erheben. Wer nämlich nach Kenntnißnahme von der Maßregel,
der gemãä ein bisheriger zu anderen Zwecken eſtimm
würde, oder beſtehende Gräber behufs Neubildung oder Herſtellung
anderer Grabſtätten umgeworfen würden, eine Zeit ver
ſtreichen läßt, ohne ſich die Gräber ſeiner Familie zu kümmern,
der ſcheint ſich dadurch des Rechtes zu begeben auf Alles, was In
den Gräbern ſeiner Angehörigen ſich vorfinden mag Wenn alſo
irgend ein Werthgegenſtand dort ruhen ſollte, ſo iſt dieſer Unter  2
deſſen herrenlos geworden. Umſomehr würden derartige ert  E  —
gegenſtände den unterdeſſen herrenloſen Sachen 3u zählen ſein,

CS ſich um einen Platz handelt, von dem man nicht mehr
weiß, ob und eu 1e zur Grabſtätte edient habe, nd der erſt
jetzt durch zufälliges Aufdecken als vormalige Grabſtätte ſich ausweist.

Die nächſte Folgerung bezüglich der un beſchäftigenden Rechts
rage könnte die ſcheinen, daß um Fall des Auffindens ſolch
herrenlos gewordener Werthgegenſtände dem Finder das volle Eigen  2  2
thum gebühre. Allein das kann noch nicht unterſchiedslos behauptet
werden. Dazu muß zuvor noch die rage gelöst ſein, ob die
aufgefundenen inge den „Schätzen“ eizuzählen ind oder nicht.
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Wenn nicht, dann darf der Finder ſich das volle Eigenthumsrecht
aneignen; enn aber , dann iſt CS die weitaus allgemeinere An
nahme der Theologen, daß auch im ewiſſen die beſtehenden
Landesgeſetze ſoweit wenigſtens beobachten müſſe als dieſelben dem
Grundeigenthümer des Fundortes einen Eigenthumsantheil zuweiſen;
was außerdem etwa dem Fiscus zugeſprochen werden mag, das
ſeher die beſten Auctoritäten erſt dann als eine Iim Gewiſſen ver
bindliche Abgabe d  7 die Angelegenheit gerichtlich anhängig
gemacht und durch Richterſpruch ausgetragen wurde.“ Darnach
kann durchgängig als Regel gelten, was das ömiſche Recht und
auch das geltende Oeſterreichiſche Recht örmlich ausſpri daß
beim Uffinden von Schätzen die Hälfte dem Finder, die andere
Hälfte dem Eigenthümer des Fundortes zukomme. etzterer iſt bei
Friedhöfen entweder der Kirchenfonds, enn der Friedhof der 153
zugehört, oder der Gemeindefonds, enn * ſich einen Communal—
Tiedho handelte.?

Der entſcheidende Punkt iſt alſo noch zu unterſuchen, ob CI
nodien, die beim Aufwerfen herrenlos gewordener Gräber gefunden
werden, zu den Schätzen 3u rechnen ind ach Römiſchem Recht
würde dieß nur dann zweifellos ſein, ſich aus den Umſtänden
des Grabes der Schluß ergibt, daß die Kleinodien mn der Abſicht
ſie er zu verbergen, beigelegt worden eien, vor em, die
Lage des Grabes andeutet, daß eben für dieſes ſelbſt einen
verborgenen Platz um ihn dem Mitwiſſen Anderer ent
ziehen. Kann aber ein abſichtliches Verbergen von Werthſachen
nicht denken, dann iſt wenigſtens der Begriff eines Schatzes, auf
welchen die Geſetze des Römiſchen Rechtes Anwendung fänden, nicht
ſicher verwirklicht. Nach Römiſcher echtsauffaſſung iſt ern thesaurus
„Vvetus depositio pbecuniae Vel Tel Pretiosae“. Das eutet nach
Reuter. theol IOT III. 65 auf ein zum E der Verheim⸗
lichung gemachte Verſteck Solches gewöhnlich auf die etwa
den Leichen mitgegebenen erthſachen nicht Selbſt In zweifelhaften
S  ällen brauchte der Finder die Regeln des Schatzes auf einen

Vergl hierüber * Alphons. theol. lib 602, Müller
IO. O Pruner, die Lehre Recht 9  7 Reuter theol. IOT. III II. —66

Bei Löſung dieſer rage über das Eigenthumsrecht Aun aufgefundenem
haben Dir die poſitiven Geſetzesbeſtimmungen unterſtellt, E  E in den

meiſten Ländern vorhanden ind In den weitaus meiſten aaten der ord
amerikaniſchen Union jedo eſtehen derartige poſitive Geſetzesvorſchriften nicht
(vergl Konings II. 650); aher würde dort in allen Fällen der aufgefundene
Ring vollſtändig dem Finder anheimfallen, ausgenommen venn EL nachweisbar
entweder einer beſtimmten Perſon, die ihn verloren hätte, oder einer noch fort
lebenden Familie angehörte. Dasſelbe dre Iim Gewiſſensforum uin England 3
agen, bevor etwa die ache gerichtlich ausgetragen würde, eil dort die Geſetze,
welche dem Finder nichtsaufgefaßt werden dem Staate das Ganze zu 9— 0—— als Pönalgeſetze
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Fund nicht anzuwenden, ſondern könnte ihn ſeinem Eigen⸗um machen; denn da die Entziehung oder Beſchränkung desOccupationsrechtes herrenloſfbezüglich der dtze eine
ELr Sachen durch den erſten Beſitzergreiferoſitive Beſchränkung des Naturrechtes iſtſo iſt man befugt, dieſ Beſchränkung möglichſt enge zu faſſen,ſie auf nicht meh U  en Qauszudehnen, als abſolut noth  Ewendig ſich aus den Geſetzen ergibt.Anders jedoch geſtaltet ſich die Beantwortung unſerer ragenach den neueren Eſetzen. Dieſe insgemein, auch peciell das Oeſterreichiſche Geſetz, haben den Begriff (8 Schatzes dahin erweitert,daß eLr auf jede Werthſache anzuwenden iſt, welche irgendwie Iraben oder verborgen ieg Darnach wäre alſo eine beim Aufwerfen eines Grabhügels aufgefundene Werthſache E zuv HälfteUr dem Finder zuzuſprechen, Zur Hälfte dem Kirchen— oder Gemeindefonds. Den Einen Fall nöchte nman hier ausnehmen dürfen,nämlich beim Aufwerfen eines Grabes ein Kleinod unbemerktmit dem herausgeworfen und dann ſpäter von irgend Je⸗mand am Grabhügel gefunden würde. Alsdann iſt jenes Kleinodals „Schatz“ eben nicht aufgefunden worden; dadurch, daß ſie un

beachtet weggeworfen wurde, hat ſie den Charakter eines Schatzesverloren und tritt In die Reihe der gewöhnlichen herrenloſen Sachen.Wenigſtens cheint dieſer Auffaſſung eine genügende Proba⸗
den Finder für bere
ilität ui abſprechen 3u können, nach ihr im Gewiſſensforumchtigt 3u erklären, den Werth des Fundesſi ch anzueignen.

Löſung des obigen Gewiſſensfalles. Nach dem Ge⸗
ſagten iſt die Entſcheidung über die Hauptfrage unſere Falles, ver
nämli der berechtigte Eigenthümer des Ringes ſei, dahin 3u gebenWenn der Ring nachweisbar von einer beſtimmten Perſon ver
loren wurde, oder nachweisbar der Leiche eines Verſtorbenen
aus dieſer oder jener beſtimmten Familie zugehörte, dann iſt EL den
Betreffenden 3u reſtituiren; eS ſei denn, daß CS ſich im letzterenFalle ein ängſt aufgegebenes rab handelt. 2 Wird der RingIn einem der längſt aufgegebenen Gräber beim Aufwerfen gefunden,dann iſt der Finder anzuhalten, die Hälfte des Werthes dem Kirchen⸗fonds oder dem Gemeindefonds 3u entrichten, die andere Hälftekann EL ſich ſelber zueignen. Stammt jedo der Ring aus
einem längſt aufgegebenen Grabe, wird aber nicht beim Aufwerfendes Grabes, ſondern ſpäter, offen Aam Grabhügel bder Onſt rgend⸗auf dem riedhof liegend gefunden, dann kann derſelbe oder
deſſen Verkaufspreis Finder behalten werden, ſo langenicht etwa die ache gerichtlich anhängig gemacht und anders ent⸗
ſchieden würde. Es hat alſo der Pfarrer dem Verkaufspreis nichtdie vollſtändig richtige Beſtimmung gegeben Freilich könnte Albertus,
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zuſtimmte ſeinen Rechtsantheil 20 Dlas CA.  8 abtreten
und zUum Stipendium für Seelenmeſſen cediren; auch der Rechts⸗
antheil, der etwa der Kirche zuſtel, dürfte leicht auf präſumptive
Einwilligung der Kirche hin zu dieſem Zwecke beſtimmt werden;
ommt das Recht der Familie eines Verſtorbenen IM rage, ſo dürfte
auch dann, falls die romme Geſinnung und Fürſorge der betreffenden
Familie für die Verſtorbenen bekannt iſt, leicht deren präſumptiveEinwilligung zu jener Verwendung 68 auſpreiſes angenommen werden,
wenigſtens venn ausdrückliche Anfrage nicht gut geſtellt werden
könnte. nter ſolchen Umſtänden ließe ſich die Entſchließung des
Pfarrers auch objectiv rechtfertigen; ſon nicht

Doch mala 1de hat EL keineswegs gehandelt und deßhalb iſt
die allein noch übrige rage, was Post factum zu geſchehen habe,
leicht zu beantworten Weder daß EU den ing an ſich nahm, um
ihn verkaufen, noch daß EL denſelben unterwegs verlor, enthä

theologiſche und kann aher keinen Verpflichtungsgrund
zur Reſtitution an irgend Jemand abgeben N  (Ur  V Ern Fall ware
enkhar Iu welchem das nachträgliche Leſen von Seelenmeſſen Pflicht
dre 0 nämlich der Pfarrer unter Zuſtimmung des Finders
oder bei Verwirklichung der oben bezeichneten Umſtände den Ring
als ſein igenthum Iu Empfang genommen Iu der Abſicht II für
die Verkaufsſumme Seelenmeſſen AU leſen dann Er durch dief
Annahme des Ringes die Verpflichtung 3u Seelenmeſſen übernommen
dadurch, daß den Ring verlor, verlor C ſein Eigenthum; die
Pflicht, die Seelenmeſſen nach annähernder Abſchätzung de zu
hoffenden Kaufspreiſes erloſch dadurch nicht.

Profeſſor ug Lehmkuhl,
II (Ueber die Pflich eine vollkommene eue zu

erwecken.) Auf emner Conferenz von Seelſorgern ildete die Reue
den Gegenſtand der Beſprechung 4  em ihr Begriff ihre Ein
eilung die vollkommene und unvollkommene und ihre Verſchie—
denheit nach ihrem Urſprung der Liebe 3u ott und der kindlichen
bder knechtlichen Furcht vor ihm nach threm Gegenſtande le nach
threr Wirkung feſtgeſtellt war wurde die Frage diskutirt Läßt ſich
IM chriſtlichen Sittengeſetz ern beſtimmtes göttliches Gebot nachweiſen

der oderwelches die Erweckung der vollkommenen Reue dem
mehrere Sünden begangen hat zul Pflicht macht?

aju negirte ern derartiges Aun und ihm entſprechende
Pflicht und behauptete, der ordentliche und deswegen gewöhnliche
Weg, zur Rechtfertigung 3u gelangen, ſei für den, der nach der
Taufe ſchwer geſündigt hat, die Attrition mit der ſacramentalen
Abſolution; der Sünder, der Beides leiſtet, ſeine SündenErEr)  Unvollkommen bereut und giltig die prieſterliche Losſprechung Eem


